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Geschmacksmusterpaket 
Im November 2022 legte die Kommission im Rahmen eines „Geschmacksmusterpakets“ zwei Vorschläge für 
kohärente Vorschriften vor, die dem heutigen digitalen Zeitalter entsprechend zweckmäßig sind und den 
Anmeldern eine höhere Effizienz ermöglichen. Bei dem ersten Vorschlag handelt es sich um die Änderung der 
Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und bei dem zweiten Vorschlag um die Neufassung der 
Geschmacksmusterrichtlinie. Auf der Plenartagung im März 2024 wird das Europäische Parlament 
voraussichtlich über die in den Trilogverhandlungen mit dem Rat erzielte politische Einigung über beide 
Dossiers abstimmen. 

Hintergrund 
Geschmacksmuster verleihen Erzeugnissen ihre visuelle Anziehungskraft und beeinflussen Verbraucher in 
ihrer Entscheidung, einem Erzeugnis gegenüber einem anderen den Vorzug zu geben. Branchen, in denen 
Geschmacksmuster weitverbreitet sind, tragen wesentlich zur Wirtschaft der EU bei, wobei fast 16 % des 
Bruttoinlandsprodukts der EU auf diese Wirtschaftszweige entfallen. Bei dem Geschmacksmusterschutz 
handelt es sich um den rechtlichen Rahmen, mit dem das Erscheinungsbild eines Erzeugnisses vor 
Nachahmungen geschützt wird. Durch Herausforderungen wie neuen Technologien in der digitalen Welt 
(z. B. Kopie geschützter Geschmacksmuster unter Verwendung von 3D-Druck), das Fehlen eines 
liberalisierten Marktes für Ersatzteile (z. B. Reparaturklausel) und die Kosten für Unternehmen, die einen 
Schutz anstreben, könnte die Wirksamkeit des Systems des EU-Geschmacksmusterschutzes untergraben 
werden. Vor diesem Hintergrund legte die Kommission im November 2022 die Vorschläge für das 
„Geschmacksmusterpaket“ zur Überarbeitung der Geschmacksmusterrichtlinie (Richtlinie 98/71/EG) und 
der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates) für die 
erste wesentliche Überprüfung des Geschmacksmusterrechts der EU in über 20 Jahren vor. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Im Parlament wurden die Vorschläge im Rahmen des „Geschmacksmusterpakets“ dem Rechtsausschuss 
(JURI) zugewiesen. Der JURI-Ausschuss nahm seine Berichte an und beschloss, im Oktober 2023 
Trilogverhandlungen aufzunehmen. Im Anschluss an die Trilogverhandlungen gelangten die 
Verhandlungsführer des Rates und des Europäischen Parlaments im Dezember 2023 zu einer politischen 
Einigung über die endgültigen Texte. Die Texte wurden anschließend im Dezember 2023 vom Ausschuss 
der Ständigen Vertreter des Rates und im Januar 2024 vom JURI-Ausschuss gebilligt. Folgendes sind die 
wichtigsten Punkte der vereinbarten Texte: 

 Erzeugnis und Geschmacksmuster: Um den Geschmacksmusterschutz im Hinblick auf 
technologische Entwicklungen (z. B. Metaversum, nicht austauschbare Token, 3D-Druck) 
zukunftsfähig zu machen, werden auch Erzeugnisse, die nicht in einem physischen 
Gegenstand verkörpert sind oder keine physische Form annehmen, abgedeckt. Darüber 
hinaus umfasst der Begriff „Geschmacksmuster“ auch alle Animationen, z. B. Bewegungen 
oder Übergänge, der Merkmale des Geschmacksmusters. 

 Gebühren: Eingetragene EU-Geschmacksmuster werden fünf Jahre geschützt. Dieser Schutz 
kann für jeweils fünf Jahre und für eine Gesamtdauer von höchstens 25 Jahren verlängert 
werden. Die Verhandlungsführer einigten sich auf eine zentrale Eintragungsgebühr von 
350 EUR und angepasste Verlängerungsgebühren, um einzelne Entwerfer sowie kleine und 
mittlere Unternehmen zum Schutz ihrer Geschmacksmuster anzuregen. 

 Reparaturklausel: Mit den neuen Vorschriften wird der Markt für Ersatzteile, die bei der 
Reparatur komplexer Produkte wie Autos verwendet werden, liberalisiert, wobei ein 
Übergangszeitraum von acht Jahren (ab dem Datum des Inkrafttretens der Richtlinie) 
vorgesehen ist, bevor die EU-Reparaturklausel anwendbar wird. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPR-intensive_industries_and_economic_in_EU_2022/2022_IPR_Intensive_Industries_FullR_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_7216
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20231023IPR08164/meps-support-updated-rules-protecting-eu-designs
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20231204IPR15635/deal-on-updated-rules-on-eu-design
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20231204IPR15635/deal-on-updated-rules-on-eu-design
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16992-2023-INIT/en/pdf
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 Durchsetzung: Die Verordnung über Geschmacksmuster in der EU würde nach ihrem 
Inkrafttreten in der gesamten EU gelten, während die Mitgliedstaaten drei Jahre Zeit hätten, 
um die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz 
von Geschmacksmustern in nationales Recht zu ergreifen. 

 

Bericht für die erste Lesung: 2022/0391(COD) und 
2022/0392(COD), federführender Ausschuss: JURI, 
Berichterstatter: Gilles Lebreton (ID, Frankreich). Weitere 
Informationen finden Sie im Briefing des Wissenschaftlichen 
Dienstes aus der Reihe „Laufende Legislativverfahren der EU“. 
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